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RECHT UND STEUERN

Es ist der Klas-
s iker  unter  den 
Vermögensstruktu-
ren ausländischer 
Mallorca-Liebha-
ber: Eine Privat-
person besitzt ein 
Haus nicht direkt, 
sondern über den 
U m w e g  e i n e r 
Vermögensgesell-
schaft (Sociedad 
Patrimonial). Das 
bedeutet, dass der 
Betreffende kein 

Haus besitzt, sondern Anteile 
an einer Gesellschaft, die ihrer-
seits ein Haus in ihrem Anlage-
vermögen hält.

Einer  der  Vortei le  dieser 
Struktur war bislang, dass ein 
Deutscher für seine Mallorca-
Villa keine spanische Vermögen-
steuer bezahlen musste, denn das 
Doppelbesteuerungsabkommen 
Deutschland-Spanien erlaubte 
Hacienda lediglich das Erheben 
der Vermögensteuer auf Immo-
bilien, nicht aber auf bewegliche 
Güter wie Gesellschaftsanteile. 
In das neue DBA, das per 1. Ja-
nuar 2013 wirksam geworden 
ist, wurde jedoch in Artikel 21 
(�„Vermögen�“) ein Absatz aufge-
nommen, der diesen Schutzwall 
bröckeln lässt: �„Anteile an einer 
Gesellschaft oder einer anderen 
Personen vereinigung oder ande-
re vergleichbare Beteiligungen, 
deren Aktivvermögen zu mindes-
tens 50 vom Hundert unmittelbar 
oder mittelbar aus in einem Ver-
tragsstaat gelegenem unbewegli-
chen Vermögen besteht, oder An-
teile oder andere Rechte, die ihren 
Eigentümer unmittelbar oder mit-
telbar zur Nutzung eines in einem 

Vertragsstaat gelegenem unbe-
weglichen Vermögens berechti-
gen, können in dem Vertragsstaat 
besteuert werden, in dem das un-
bewegliche Vermögen liegt.�”
 Unbewegliches Vermögen �– 
damit hatten die spanischen Un-
terhändler unter anderem genau 
jene Villen im Sinn, die bislang 
dem Zugriff des Fiskus entzogen 
waren. Dass der Immobilien besitz 
über eine SL (Sociedad Limitada) 
in Spanien dermaßen um sich ge-
griffen hat, liegt natürlich nicht 
nur an der Vermögensteuer. Eine 
SL, das spanische Pendant zur 
GmbH, bietet den Vorteil einer 
Haftungsbeschränkung, auf die 
man im Ausland gerne zurück-
greifen will. Auch andere Themen 
wie etwa die für Nichtresidenten 
 exorbitante Erbschaftsteuer spie-
len eine Rolle.
 Bei der �„alten�“ spanischen Ver-
mögensteuer, die 2007 letztmals 
erhoben und dann auf Eis gelegt 
wurde, wurden die Steuerzahler 
bereits ab einem steuerp ichtigen 
Vermögen von knapp 170.000 
 Euro zur Kasse gebeten. Das trug 
dazu bei, dass die Einrichtung ei-
ner Vermögensgesellschaft als Be-
sitzstruktur bereits für Immobilien 
ab 300.000 Euro rentabel war. Mit 
der Stilllegung des impuesto sobre 
el patrimonio (technisch betrach-
tet wurde diese Steuer ja nie wirk-
lich abgeschafft) änderte sich die 
Situation, was aber nichts an der 
Vorliebe deutscher Inselfans für 
die sociedad patrimonial änderte.
 Mit der Wiedereinführung 
2011 kam es zunächst zu einer 
großen Verwirrung: Während der 
Staat die Steuer aktivierte, grif-
fen einige autonome Regionen 
wie die Balearen zum bewährten 

Kunstgriff einer 100-prozentigen 
Gutschrift, womit die Steuer wei-
ter ausgesetzt blieb. Jedoch nur 
für Personen, die auf den Balea-
ren ansässig waren. Ausländische 
Besitzer von Ferienimmobilien 
unterlagen �– und unterliegen �– 
der gesamtspanischen Steuer-
hoheit und mussten bereits 2011 
erstmals wieder eine Vermögen-
steuer bezahlen. Jedoch nur für 
Immobilien im Wert von über 
700.000 Euro (pro Kopf!), denn 
dies war und ist der im Vergleich 
mit der alten Regelung beträcht-
lich erhöhte Freibetrag.
 Mit 2012 ließen dann auch die 
Balearen die Gutschrift platzen, 
und nun kamen alle dran: Spanier 
und Ausländer, wobei Residen-
ten den Vorteil hatten, dass für 
eine als Hauptwohnsitz genutzte 
Immobilie ein zusätzlicher Frei-
betrag von 300.000 Euro gewährt 
wird. Nicht belangt wurden wei-
terhin die deutschen Villa-SL- 
Anteilhaber.
 Damit ist es nun also vorbei. 
Was bedeutet das in der Praxis? 
Hierbei sind zwei Fragen zu be-
antworten: Wem gehört die Ver-
mögens-SL nun wirklich? Und 
welcher Wert ist auf ihre Anteile 
anzusetzen?
 Die erste Frage ist deshalb 
relevant, weil der oben zitier-
te Text des DBA erkennen lässt, 
unter welchen Umständen die 
Vermögensteuer �– die ja eine Per-
sonen-Steuer ist �– nicht bis zum 
deutschen Anteilseigner durch-
schlägt. Nämlich dann, wenn bei-
spielsweise eine deutsche GmbH 
 zwischengeschaltet ist, deren An-
lagevermögen zu weniger als der 
Hälfte aus spanischen Immobilien 
besteht.
 Schlägt die Vermögensteuer 
durch, kommt die Bewertungs-
frage ins Spiel. Diesbezüglich 
ist eine Gesellschaft wesentlich 
flexibler als ein im Privatbesitz 
stehendes Haus. Damit bei di-
rektem Besitz Schulden die Be-
messungsgrundlage �– also den 
steuerlichen Wert des Gebäudes 
�– mindern, müssen sie nachweis-
lich im direkten Zusammenhang 
mit dem Erwerb der Immobilie 
stehen. Bei einer Gesellschaft be-
steht mehr Spielraum, sie arbeitet
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ja  prinzipiell vornehmlich mit Dar-
lehen. Und weil nicht der Wert der 
Immobilie, sondern jener der An-
teile für die Besteuerung herange-
zogen wird, entgeht so mancher 
indirekter  Besitzer eines millionen-
teuren Ferienpalastes der Vermö-
gensteuer �– in der Bilanz schrumpft 
dieser auf eine mikroskopische 
Größe zusammen, die nicht selten 
dem Nominalwert der Anteile ent-
spricht. Also knapp 3.000 Euro.
 Da eine solche Struktur jedoch 
Verwaltungskosten mit sich bringt, 
rentiert sie sich heutzutage aus rein 
steuerlicher Perspektive betrachtet 
erst ab einem Immobilienwert von 
etwa 1,5 Millionen Euro.
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